
 
Hinweise für die Betreuung wissenschaftlicher Arbeiten am  

Fachbereich 4 – Rechtspflege 
 

Art der Abgabe: 

Die Abschlussarbeit ist in digitaler Form auf einer von der HWR Berlin dafür zur 
Verfügung gestellten Plattform (SAM) einzureichen. 
Ein gedrucktes Exemplar ist zum Zweck der Korrektur nur auf Wunsch der Prüfenden zu 
erstellen und einzureichen, anderenfalls erfolgt die Bewertung aufgrund des in digitaler 
Form eingereichten Exemplars. 

Vergütung: Regelung-Vergütung-Prüfungsleistungen-FB4.pdf 

Bitte zu 
beachten! 
Studienordnung: 

DiplomO_Rpfl StuPrO_LL.B._RiU StuPrO_LL.M._IVR StuPrO_LLM_BVP 

Rahmenstudien- und –Prüfungsordnung 

 

Rpfl-Diplom 

Korrekturzeit: 3 Monate 

Gutachten: 
Der Zweitprüferin oder dem Zweitprüfer wird die Bewertung der Erstprüferin oder des 

Erstprüfers bekannt gegeben. 
Sie oder er kann sich der Bewertung anschließen, wenn sie oder er nicht von der 

Bewertung der Erstprüferin oder des Erstprüfers abweicht. 

mdl. 
Abschlussprüfung keine 

 

 RiU LL.B. IVR LL.M. BVP LL.M. 

Korrekturzeit: 6 Wochen 

Gutachten: Die Bewertung ist in einem schriftlichen Gutachten zu begründen.  
Die Zweitprüfenden können sich dem Votum der Erstprüfenden anschließen. 

mdl. 
Abschlussprüfung: 

Die Dauer der mündlichen 
Bachelorprüfung beträgt in 
der Regel zwischen 30 
und 45 Minuten.  
Die mündliche 
Bachelorprüfung orientiert 
sich an den Themen der 
Module des Studiengangs. 
Durch die 
Mündliche 
Bachelorprüfung soll 
festgestellt werden, ob die 
Studentin oder der 
Student über gesichertes 
Wissen in den 
Fachgebieten der Module 
verfügt. 

Die Dauer der mündlichen 
Masterprüfung beträgt in 
der Regel 60 Minuten. 
Bestandteil der 
mündlichen Masterprüfung 
ist ein ca. 
fünfzehnminütiger Vortrag 
der Studentin oder des 
Studenten, in dem sie 
oder er die wesentlichen 
Aspekte der Masterarbeit 
präsentiert. Es schließt 
sich ein Fachgespräch 
bzw. eine Fachdiskussion 
mit der 
Prüfungskommission an. 

Die Dauer der mündlichen 
Masterprüfung beträgt bis 
zu 60 Minuten. Sie 
orientiert sich 
schwerpunktmäßig an den 
Modulinhalten und bezieht 
dabei auch die 
Masterarbeit mit ein. Ein 
Bestandteil der 
mündlichen Masterprüfung 
ist ein bis zu 15-minütiger 
Vortrag der Studentin oder 
des Studenten, in dem sie 
oder er die wesentlichen 
Aspekte der Masterarbeit 
präsentiert. 
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